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Daraus ergibt ſich, welcher Weg bei der Abmachung, die man

im Sinne hatte, einzuſchlagen geweſen ware Der Biſchof kann über⸗
haupt nicht Umgangen werden, denn ohne ihn kann der fragliche
Prieſter doch keine Veränderung ſeiner Stelle, ſeiner Station vor
nehmen. Man hätte Biſchofe gehen und mit ihm en nd
ehrlich reden ollen. Der im Jahrgang 1880 —06 unſerer
Quartalſchri Prälaten —Ir Erneſt Müller vorgelegte CaSus
„Ueber Simonie bei Bewerbung Um Pfründen“ verbreitet viel Licht
über dergleichen finſtere Dinge, die gerne die Heimlichkeit ſuchen

(Legitimationsfall bei zweifelhafter
nität.) Thekla, welche allgemein als Tochter des arcus gilt und
auch deſſen Familiennamen führt will ſich zum Behufe ihrer Ver
ehelichung von ihrem Pfarrer Titus den Taufſchein ausſtellen laſſen
Vitu findet aber beim Nachſchlagen Im Taufregiſter, daß Thekla
N Inter dem Namen des Marcus, ondern Inter dem amilien⸗
namen ihrer ſchon verſtorbenen Utter Martha und zwar als
außereheliches Kind eingetragen iſt Deßwegen läßt Titus den Marcus

ich rufen und frägt ihn, Qrum ETL nicht die Legitimation dieſer
ſeiner Tochter ogleich nach ſeiner Verehelichung veranlaßt habe
arcus antwortet, habe geglaubt, daß ſich dies von ſelbſt ver.
ſtehe und daß dazu keine weiteren Formalitäten nothwendig ſeien.
Nachdem Titus ihn eines Beſſeren belehrt, ordert ihn auf, das

Verſäumte wenigſtens jetzt nachzuholen und die geſetzli vor.
geſchriebene Erklärung abzugeben, daß Thekla ſeine Tochter ſei, die
* mit ſeiner ſpäteren Gemahlin Martha erzeugt habe 7 , ſagt
Mareus, dies e ich ohne Bedenken gethan, mich bei
meiner Verehelichung darauf Ufmerkſam gemacht ätte; allein jetzt
hat die Sache einen kleinen en ch habe nämlich aus icherer
Quelle In Erfahrung gebracht, daß meine verſtorbene Frau zur
betreffenden Zeit nicht bloß mit mir, ondern auch mit —5  X  Ulius
fleiſchlichen Umgang gepflogen hat; Aher kann ich nicht mit l  Eu  2
heit behaupten, daß Thekla mein ind iſt Allein da das Mädchen
hrav iſt, ſo bin ich dennoch bereit, die beſagte Erklärung abzugeben,

Euer Hochwürden glauben, daß dies Unter den gegebenen
Umſtänden unlt iſt 1 „Wenn die ache ſich ſo verhält, erwiedert
ierauf Titus, dann können Sie die betreffende ärung nicht
mit gutem ewiſſen abgeben; denn man kann nicht das, was Uun.
gewi iſt, als gewiß erklären. Zudem iſt eS nach der Erklärung
der Canoniſten zur Legitimation dur die lachfolgende Ehe noth  E
wendig, daß die Thatſache daß die zwei verehlichten Perſonen das
Kind außer der Ehe Tzeugt haben, außer Zweifel eſtellt 1..

Kutſchker, herecht, Bd 421.) dieſe Entſcheidung des
Titus hin unterläßt CS Marcus, weitere Schritte zur formellen
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Legitimation des Mädchens zu unternehmen; und ſo ird Thekla
bei den behufs ihrer Verehelichung vorgenommenen Proclamationen

ihrer Beſchämung und zur Verwunderung des Volkes als
außereheliches Kind Unter dem Familiennamen der Martha verkündet

ragen: ſt die Entſcheidung des Arnenr
richtig? II ſt die Ivn olge dieſer Entſcheidung ern
gehaltene Handlungsweiſe des Mareus 3 billigen?

ch glaube dieſe rage entſchieden verneinen zu
müſſen Denn zur rechtlichen Legitimation eines außerehelich geborenen
Kindes ird ſowohl canoniſchen als auch bürgerlichen
Rechte nichts Anderes gefordert, als daß die Mutter dieſes Kindes
mit jenem Manne, mit welchem ſie in der vom Geſetze beſtimmten
Zeit geſchlechtlichen Umgang gehabt, ſich nachträglich verheirathet.
Die Gewißheit der Paternität iſt alſo nicht nothwendig,
da 10 dieſelbe äufig nicht conſtatirt werden kann; ondern ES genügt
die rechtliche Gewißheit, 0 durch die Thatſache der tempore
Utili ſtattgehabten Beiwohnung gewonnen wird Dieſe atſache
zugleich mit der nachfolgenden Verehelichung iſt genügend, ſie bildet
die 74½ tliche Grundlage der Legitimation. Dieſe unſere
Anſicht wird durch das canoniſche ech vollſtändig beſtätiget.
Zum Beweiſe diene eine Entſcheidung Innocenz III vom Jahre
im Can C. 195, deren Summa Iu der Ueher
chrift lautet „Si qut nominent aliquem IuM t Iita Communiter
reputatur, 1101H Creditur 008Stea alteri 60FUILI juranti C(Contrarium.“
Der dieſer Entſcheidung 3u Grunde liegende Fall iſt Im Weſentlichenfolgender: hielt durch ſieben Jahre eine Concubine In ſeinem
Hauſe ohne jedoch während dieſer Zeit von derſelben ein Kind zu
Aben einmal entläßt EL dieſe Perſon, E  e aber nach kurzer
Zeit zurückkehrt, einen Knaben gebiert und 2 als ater angibt.
Dieſer läugnet zwar anfangs, jedo auf das Drängen der Kindes⸗
mutter nd Anderer bekennt EL ſich als ater des Kindes Allein
als der Knabe erwachſen war, nd eS ſich II eine Verehelichung
andelte, betheuerte deſſ Mutter mit einem Eidſchwur, daß ſie
dieſes Iu nicht von empfangen habe deſſenungeachtet
wurde die rühere Paternitätserklärung und Legitimation Ufrecht
erhalten; obwohl die natürliche Paternität oder die T

.

hatſache
daß der Knabe IIY ſei, jedenfa war
Es Urde alſo die mit der Kindesmutter gepflogene Copula als
Aſt und Beweis der rechtlichen Paternität angeſehen.
Auch das bürgerliche Recht erfordert als Beweis der recht⸗
en Paternitä nichts Anderes als die zur betreffenden Zeit EL
folgte Beiwohnung. Das öſterr. allg bürg. beſtimmt im

163, wie olg „Wer auf eine in der Gerichtsordnung vorgeſchrie—bene Art überwieſen wird, daß der Utter eines Kindes inner⸗
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alb des Zeitraumes beigewohnt habe, von welchem bis zu ihrer
Entbindung nicht weniger als echs, nicht mehr als zehn Monate
verſtrichen ſind; oder dieſes auch außer Gericht geſteht,
von dem ird vermuthet, daß er das Kind Tzeugt habe Wenn dieſer

mit dem 161 zuſammengehalten wird, ſo ergibt ſich daß das
mit Unſerer Anſchauung übereinſtimmt.

Uch Utſ

Er verlangt nuur „die rechtliche Gewißheit der
Vaterſchaft de Ehemannes“ und führt zur Illuſtration einen nit
dem unſerigen analogen Fall a der auch im gleichen Sinne 4˙*

lediget worden iſt Er chreibt diesbezüglich In ſeinem „Eherecht“
Bd 363 428 „Hieher gehört der vorgekommene Fall,
daß M dem Taufbuch einer Curatie Jemand als Vater eines unehe⸗
lichen Kindes eingeſchrieben war, eil 4* unter Beobachtung der
geſetzlichen Modalitäten dieß bei der Taufe des Kindes begehrt 0
Zehn Jahre ſpäter heirathete die uneheliche Mutter einen andern
ann, der ſich nach vollzogener Trauung als Vater CS mM ede
ſtehenden Kindes bekannte und die Vorſchreibung der Legitimirung
desſelben Del subsequens matrim. Iu Anſpruch nahm. Dem Curaten,
welcher anfragte, wen EL al Vater des Kindes anzuſehen habe,
wurde von Seite des Ordinariates geantwortet, daß die E  6 Vater  —
ſchaftserklärung, et ſie dem außer der Ehe geborenen Kinde Ju⸗
olge des 161 de günſtiger iſt, feſtzuhalten ſei, In
dem kirchliche und bürgerliche Geſetze In zweifelhaften
Fällen jener orausſetzung das O reden, E
11 A Vvorem prolium illegitimarum Autet Man hat
alſo - dieſem 0  6 nicht die Gewißheit der natürlichen
Paternitä gefordert, ſondern die rechtliche Paternität al
genügende Baſis der Legitimation Tklärt

Mit dieſer Auseinanderſetzung glaubt Referent den vollen Beweis
geliefert aben, daß die vom Pf Titus gegebene Entſchei

2
dung des u ede ſtehenden Falles nicht bloß Uncorrect, ondern
geradezu unrichtig bar

Ad II Schon aus den V  Ur Löſung der rage angeführten
Gründen läßt ſich ſchließen, daß die Handlungsweiſe des Mareus
objectiv betrachtet nich billigen iſt Au  U den 20 gegebenen
Ausführungen ergibt ſich vor Allem, daß Mareus die Be⸗
rechtigung hatte, die fragliche Paternitätserklärung vor der betref⸗
fenden Behörde u aller Drm abzugeben. Wenn aber Mareus
Rechtsſtandpunkte QAus 3u dieſem Schritte befugt war, ſo var E
vom Standpunkte der Moral geradehin dazu verpflichtet. In der
Moral gilt der Grundſatz, daß Niemanden ein bona Hde
worbenes ech nehmen darf, venn nich entſchieden überwiegende
Gründe dagegen eltend gemacht werden können. Nun hat aber
Mareus der Thekla das Ech He ſich als ſeine
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Tochter zu betrachten, indem er ihr geſtattete, ſeinen Namen zu
tragen und ſie vor allen Leuten als ſeine Tochter behandelte. Dieſes
auf Grundlage des kirchlichen ud bürgerlichen Geſetzeserworbene Recht kann CETL ihr eines dagegen auftauchendenZweifels, der noch dazu rechtli von keiner Bedeutung iſt, nichtmehr nehmen Er uimmt CS ihr aber, die formelle Ab
gabe der Paternitätserklärung verweigert; daher kann dieſelbe,ohne eine Ungerechtigkeit 3u begehen, nicht verweigern. I. kann
ogar auf Betreiben der Thekla reſp thre geſetzlichen Vertreters
dazu gerichtlich 9e werden, ſoba die Thatſache, daßmit E  0 Mutter innerhalb des geſetzlich beſtimmten Zeit⸗
raumes (a 163) geſchlechtlichen Umgang gepflogen,entweder durch eigenes Geſtändniß oder durch rechtsgiltiges Zeugnißfeſtgeſte iſt

rient. Profeſſor Dr V

ſef Niglutſch
XI (Verweigerung des Ausgedinges. Simon iſtBeſitzer von Gütern ud heirathet eine gewiſſe Paula; ſie über  2

geben dann nach 21 Jahren ihrem erſtgebornen Sohne ranz das
Gut mit der Bedingniß, daß nach dem ode des Simon ein
Austrag an die Mutter Paula gegeben werden müſſe Simon ſtirbtbald darauf und Franz heirathet eine iſſe Clara, ſtirbt jedochauch nach Jahren und deſſen Witwe Clara mit ehelichen Kindern
übernehmen dieſes Ut In gemeinſame Behauſung und leiſten den
Austrag die Witwe Paula, jedoch nichtDer zweite ohn der Witwe aula, Johann, iſt geſetzlicherVormund obiger Kinder.

Nun ſollte das Ut von einem beſtimmten Beſitzer Uher⸗
nommen werden, nämlich von ſef, dem erſten Ohne des ranznd der ara, natürlich auch der Vormund Johann gehörtwerden muß, welchem eine Mutter, nämlich die austragsberechtigteaula, den Auftrag gibt, ihren Austrag anzumelden, obwohl der
7. antretende Beſitzer Oſef ohnehin von dem leiſtendenAustrage weiß Leider aber ſchweigt der Vormund Johann, ob⸗
ſchon C der geſetzliche Vertreter der bezugsberechtigten Aulanicht iſt und der leue Beſitzer, der obige Oſef,‚ behauptet nun, von
der Leiſtung des Autstrages 10o8 ſein, Vei C nicht an gemeldet worden iſt und weil EL bei geſchehener Anmeldung das
Gut billiger 0  6 übernehmen önnen obwohl 7 wie
oben erwähnt, den Austrag wohl ſelbſt gewußt. ud dieſen Um
an 3u ſeinem eigenen Vortheile e angeben können).Nun: der Confeſſarius weiß die Sache genau und ieſeiſt publik; vas hat 3 u un mit ſef wenn dieſer11 COnfessione von dieſer Unterdrückung einer Witwe


